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§ 150 StPO Durchfuhrung der
Tatrekonstruktion

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten, dem Opfer, dem Privatbeteiligten und deren Vertretern ist
Gelegenheit zu geben, sich an der Tatrekonstruktion zu beteiligen. Sie haben das Recht, Fragen zu stellen sowie
erganzende Ermittlungen und Feststellungen zu verlangen. Soweit die Kriminalpolizei nicht an der Durchfihrung
beteiligt wird, ist sie vom Termin zu verstandigen.

2. (2)Der Beschuldigte kann von der Teilnahme vorubergehend ausgeschlossen werden, wenn seine Anwesenheit
den Zweck des Verfahrens gefahrden kdnnte oder besondere Interessen dies erfordern (8 250 Abs. 1). Dem Opfer
und dem Privatbeteiligten ist die Beteiligung voriibergehend zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass seine
Anwesenheit den Beschuldigten oder Zeugen bei der Ablegung einer freien und vollstandigen Aussage
beeinflussen kdnnte. In diesen Fallen ist den betroffenen Beteiligten sogleich eine Kopie des Protokolls zu
Ubermitteln. Die Beteiligung des Verteidigers darf jedoch in keinem Fall eingeschrankt werden. Im Ubrigen ist § 97
anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/250
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/97
file:///

	§ 150 StPO Durchführung der Tatrekonstruktion
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


